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DER NATIONALSOZIALISTISCHE POLIZEISTAAT UND DIE JUDENVER

FOLGUNG VOR 1938 

Vorbemerkung 

Die nachfolgend mitgeteilten Dokumente aus den Akten der Bayerischen Politi
schen Polizei der Jahre 1934/1935 gewähren einen gewissen Einblick in die Hinter

gründe der Unterdrückungs- und Diskriminierungsmaßnahmen in der Anfangs

phase der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Sie zeigen, wie wenig man noch 

1935 zu einer klaren Konzeption hinsichtlich der „Lösung" der Judenfrage gelangt 

war und wie sehr NSDAP und Gestapo in der Frage der einzuschlagenden Methoden 

differierten. Die Bayerische Politische Polizei, die seit 1934 praktisch dem Geheimen 

Staatspolizeiamt in Berlin unterstellt war, tendierte dazu, die Ausschaltung der 

jüdischen Bevölkerungsgruppe weniger durch antisemitische Hetzkampagnen und 

gewalttätige Übergriffe, als vielmehr auf dem Wege traditioneller polizeistaatlicher 

Methoden herbeizuführen. Aus den Dokumenten geht hervor, daß sich schon in 

dieser Phase eine von zweckhaften Überlegungen bestimmte und auf größtmögliche 

technisch-verwaltungsmäßige Wirkung bedachte Unterdrückungspolitik abzeich

nete, die zwar gegenüber den „wilden Aktionen" von NSDAP und SA zunächst den 

Anschein einer gewissen Mäßigung und Zurückhaltung erweckte, die aber jene 

bürokratisch-apparathafte Mentalität schuf, wie wir sie bei den Exekutoren der 

„Endlösung" fast ausnahmslos finden1. 

Auch aus der durch die Quellenlage bedingten begrenzten Dokumentenauswahl 

ergibt sich, daß die antijüdische Politik des Dritten Reiches in dieser Phase nicht 

weniger doppelseitig und zwielichtig war, als dies für die Gesamtheit der innen- und 

außenpolitischen Maßnahmen in der Periode der Machtbefestigung des Regimes 

gilt. Die sich durch die Gleichschaltungspolitik hindurchziehende Linie der Pseudo-

legalität2 kehrt in der Judenpolitik wieder - eine Tatsache, die in den meisten 

neueren, vielfach populär gehaltenen Darstellungen gegenüber der Boykottaktion 

vom 1. April 1933, den zahlreichen fingiert-spontanen Übergriffen der Parteistellen 

und der verschärften antisemitischen Pressepropaganda unversehens in den Hinter

grund gerät. Die Judenverfolgung, deren äußerer Ablauf im wesentlichen fest

steht3, ist insoweit auch ein Schlüssel zur Analyse der Herrschaftsstruktur des Dritten 

Reiches, zumal die Hemmungslosigkeit des nationalsozialistischen Führungskaders 

in keiner Frage so offenliegt wie in dieser und der rassische Antisemitismus als zen-
1 Vgl. die Einleitung Martin Broszats zu: Kommandant in Auschwitz. Autobiographische 

Aufzeichnungen von Rudolf Höß (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Bd. 5), Stutt
gart 1958. 

2 Vgl. Karl Dietrich Bracher, Wolfgang Sauer, Gerhard Schulz: Die Nationalsozialistische 
Machtergreifung (Schriften d. Inst. f. Pol. Wiss. Bd. 14) Köln und Opladen 1960, insb. S. 75ff. 

3 Vgl. z. B. L. Poliakov: Bréviaire de la Haine, Paris 1951; J. Tenenbaum: Race and Reich, 
New York 1956. 
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traler Bestandteil der Ideologie des Regimes, sofern man von einer solchen über

haupt sprechen will4, gelten muß . 

Die Motive, die die nationalsozialistische Führung veranlaßten, die beabsichtigte 

totale Ausschaltung der Juden aus dem Leben der Nation zeitweilig zurückzustellen 

und stufenförmig, nicht ohne gelegentliches Zurückweichen in Einzelpunkten, vor

zugehen, sind hinreichend bekannt. Neben innenpolitischen Bedenken, die soforti

gen Radikalkuren widersprachen, waren es in erster Linie außenpolitische Rück

sichten, und es ließe sich umgekehrt der Zusammenhang zwischen außenpoliti

schen Erfolgen und der Verschärfung der antijüdischen Maßnahmen bis ins Einzelne 

darlegen. Goebbels hat in seiner Rede auf dem Nürnberger Parteitag am 2. Septem

ber 1933, also nach der im Grunde gescheiterten, weil ohne Resonanz im Volke und 

selbst in der NSDAP verpufften Boykottaktion, indirekt diesem Sachverhalt Aus

druck gegeben, indem er davon sprach, daß die Lösung der Judenfrage eine 

„schwere Vorbelastung" für den nationalsozialistischen Staat bedeute, in die er 

angeblich nur widerwillig hineingezwungen worden sei5. Neben der außenpoliti

schen Belastung rechnete man offensichtlich auch mit Widerständen im deutschen 

Volke, die sich, wenngleich zunächst schwach, namentlich in der Haltung der Kirchen 

abzeichneten6. Die Generalprobe vom 1. April mahnte angesichts der fast völlig aus

bleibenden Beteiligung der Bevölkerung, zunächst den undurchsichtigeren gesetzes-

förmigen Weg der Ausschaltung zu gehen, der alsbald mit dem Gesetz zur Wieder

herstellung des nationalen Berufsbeamtentums beschritten wurde7 . 

Das stufenweise Vorgehen, in dem sich Gewaltakte und Terror mit Pseudolegali-

tät paarten, lag jedoch ohnehin in der Linie der gewohnten Manövriertaktik der 

Nationalsozialisten, wie sie in der Spätphase der Weimarer Republik so erfolgreich 

angewandt worden war. Die Fiktion der Legalität und dessen, was man mit einiger 

Unverfrorenheit den „nationalen Rechtsstaat" nannte, wurde indessen durch die 

mutwilligen, im Grunde jedoch ziellosen Aktionen der SA- und NSDAP-Funktionäre 

bedenklich in Frage gestellt, und die Prestigeempfindlichkeit, die man in diesem 

Punkte immer wieder bewies, rief in zunehmendem Maße die Bemühungen auch 

der obersten Dienststellen der Partei hervor, die gewaltsamen Übergriffe gegen 

Juden einzuschränken8. Die Alternative, die in den Augen zahlreicher Parteigänger 

Hitlers vor dem 30. Juni 1934 zu bestehen schien, die Frage, ob die allenthalben 

propagierte „nationale Revolution" unter Durchbrechung der pseudorechtsstaat-

lichen Etikettierung der totalen Diktatur fortgeführt oder ob sie in die Kanäle einer 

indirekten manipulatorischen Gleichschaltung des Staatsapparats gelenkt werden 

sollte, bei welcher die gesellschaftlichen Widerstände durch polizeistaatliche, nicht 

4 Vgl. M. Broszat: Der Nationalsozialismus, Stuttgart 1960, S. 34ff. 
5 Dokumente der Deutschen Politik, Berlin 1937, Bd. 1, S. 183. 
6 Vgl. Die evangelische Kirche in Deutschland und die Judenfrage, Genf 1945, insb. S. 45ff.; 

Johann Neuhäusler: Kreuz und Hakenkreuz, München 1946, S. 316ff. und 377ff. 
7 Vgl. den Brief Hitlers an Hindenburg vom 5. 4.1933, in: Dokumente der Deutschen Po

litik und Geschichte Bd. IV, Berlin o. J., S. 48 ff., aus dem dieser Zusammenhang deutlich wird. 
8 Vgl. Anordnung des Stellvertreters des Führers Nr. 160/35 vom 2. 8. 1935 (Bd. I, S. 179). 
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durch offen terroristische Methoden eingedämmt wurden, hat ihr Gegenstück in 

der Behandlung der „Judenfrage". Nach der Entmachtung der SA in den Juni

morden und der Umwandlung der NSDAP in eine Verbandsbürokratie mit Massen

mitgliedschaft, deren Punktion im wesentlichen nur noch auf die Kontrolle der ge

sellschaftlichen Kräfte wie der Verwaltung sowie auf propagandistische Integration 

hinauslief9, blieb der Kampf gegen d e n Juden das einzige Reservat für das kraft

meierische und rowdyhafte Halbstarkentum der SA und der Parteiaktivisten, die ihre 

aufgestaute, aus Ressentiments gespeiste politische Energie in antisemitischen Reak

tionen entluden. Zugleich bot sich hier für die in großer Zahl erst kürzlich der 

NSDAP beigetretenen und allenthalben in die kommunale Verwaltung eingeström

ten unteren Funktionäre eine Bewährungsmöglichkeit, die weitere Karriere und 

Sicherung vor politischer Säuberung verhieß. Denn alle machtmäßig relevanten 

Aufgaben lagen nun in den Händen der SS und der von ihr kontrollierten Polizei

kräfte, und die wirklich ernsthaften Gegner des Regimes waren größtenteils ausge

schaltet. Die Notwendigkeit eines fiktiven inneren Feindes ergab sich deshalb nicht 

nur ideologisch, nicht nur vom Gesichtspunkt der Integration des neuen Herrschafts

gebildes her, sondern auch aus der soziologischen Struktur und psychologischen 

Eigenart der „Bewegung" selbst. Die Spannungen, die zwischen SA und SS be

standen, traten in der Judenfrage immer wieder deutlich hervor, wie das am ein

drücklichsten aus dem Unwillen der SS über die mit dem Pogrom von 1938 ver

bundenen Ausschreitungen ersichtlich ist10. 

Auch die Politische Polizei11, stand in einem gewissen Gegensatz zu den unge

setzlichen und lärmenden, in der Sache hingegen wenig effektiven „wilden" 

Aktionen der SA, gegen deren „dilettantischen Terrorismus", und das gilt sicher

lich nicht nur für die später in die SS übernommenen älteren Beamten, sondern 

auch für Heydrich, der bereits im März 1933 die Politische Abteilung im Münchener 

Polizeipräsidium übernommen hatte1 2 . Diese Abwehrhaltung erstreckte sich bis zu 

den provokatorischen antijüdischen Aufschriften, die in unendlichen Variationen 

von der, wie man gesagt hat, „engstirnigen Dorfschulzenphantasie unterer Partei

funktionäre" erfunden wurden und die strafrechtliche Tatbestände erfüllten13. Der 

Nachdruck, mit dem die Politische Polizei die Anordnungen zur Verhütung von 

9 Vgl. Wolfgang Schäfer: NSDAP. Entwicklung und Struktur der Staatspartei des Dritten 
Reiches, Hannover und Frankfurt 1956, S. 48ff. 

10 Vgl. Hermann Graml : Der 9. November 1938. „Reichskristallnacht". Bonn 1958, S. 28ff. 
11 Zur Organisation der Politischen Polizei in den Jahren 1933/34 vgl. Hans Buchheim: 

Die organisatorische Entwicklung der Politischen Polizei in Deutschland in den Jahren 
1933/34, in : Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, München 1958, S. 295f.; ders.: 
Die SS in der Verfassung des Dritten Reiches, in dieser Zeitschrift 3 (1955), S. 132f. -
Die Bayerische Politische Polizei war zwar praktisch unabhängig von der übrigen Polizeiver
waltung des Landes Bayern, stand dafür aber bereits 1934 unter dem direkten Befehl des 
„Zentralbüros des Politischen Polizeikommandeurs der Länder", das mit dem Geheimen 
Staatspolizeiamt in Berlin identisch war. Es gab also nur dem äußeren Schein nach eine 
Bayerische Politische Polizei als selbständiges Organ. 

12 Vgl. E. Neusüss-Hunkel: Die SS. Hannover und Frankfurt 1956, S. 9. 
13 Vgl. Dokument Nr. 15. 



Polizeiakten zur Judenverfolgung vor 1938 71 

Ausschreitungen weitergab, bestätigt den gleichen Sachverhalt, und es bedurfte 

vielfach, wie eine Anordnung des Stellvertreters des Führers vom 11. April 1935 

zeigt, energischer Ermahnungen an die Parteimitgliedschaft, u m zu verhindern, daß 

diese mit der Polizei in Konflikt kam14. 

Das Motiv für die Zurückhaltung der sonst für terroristische Methoden hinlänglich 

bekannten Politischen Polizei Heydrichs und Himmlers in der Judenverfolgung lag 

zum wenigsten in dem gleichwohl anfänglich noch vorhandenen Gefühl dafür, daß 

derartige Exzesse den Grundsätzen jeder geordneten und wenigstens formell gesetz

lich verankerten Verwaltung zuwiderliefen. Entscheidend war vielmehr die Über

legung, daß hierdurch die tatsächliche Ausschaltung der Juden erschwert und ein 

unnötiger Prestigeverlust hingenommen wurde. Derartiges ließ sich viel „fach

männischer" und reibungsloser abwickeln. Für die Repräsentanten des Polizei-

Staates war es ein abwegiger Gedanke, durch die Vortäuschung spontaner Aktionen 

die Massen des Volkes gegen die Juden einnehmen und sie dadurch indirekt dem 

Regime verbinden zu können - sie steuerten bewußt, wenngleich ohne klaren Plan 

auf diejenige „Lösung" der Judenfrage hin, welche in der damaligen Situation allein 

als gangbar erschien: die möglichst rasche und vollständige Auswanderung der 

deutschen Juden. Nicht bloß außenpolitische Rücksichten ließen ein Verbot der ge

samten jüdischen Organisationen als unratsam erscheinen, sondern auch der simple 

und gerade deshalb diabolische Gedanke, die jüdischen Verbände selbst zum Träger 

der Auswanderung zu machen. Dafür war es notwendig, das Betätigungsverbot für 

jüdische Organisationen, das am 19. Juli 1933 ergangen war16, teilweise zu wider

rufen. Die polizeilichen Eingriffe waren daher von der Absicht getragen, die zionisti

schen Organisationen, die die Auswanderung in besonderem Maße unterstützten 

und sich intensiv mit der beruflichen Umschulung und Umschichtung der jüdischen 

Bevölkerungsgruppe befaßten, gegenüber den deutschbewußten Gruppen, insbeson

dere dem „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten", dem „Nationalverband der deut

schen Juden" und der „Erneuerungsbewegung der jüdischen Deutschen" indirekt 

zu fördern. Daß dies keine Anerkennung des zionistischen Programms bedeutete, 

liegt auf der Hand, und man vermied es, sich in dieser Hinsicht offiziell festzulegen. 

Eine solche indirekte Steuerung setzte indessen die Fiktion eines einigermaßen unge

hinderten innerjüdischen Vereinslebens voraus und widersprach einem generellen 

Verbot der deutschjüdischen Verbände. Die Anweisung Heydrichs vom 20. März 

1934 (Dokument Nr. 1) trägt diesem Gesichtspunkt Rechnung und führt zugleich 

zur besseren polizeilichen Kontrolle die ausschließliche Verantwortlichkeit des 

Vereinsvorsitzenden sowohl gegenüber den Aufsichtsbehörden wie gegenüber der 

Mitgliedschaft, also gewissermaßen das Führerprinzip, ein. 

Insbesondere legte man den zionistischen und staatszionistischen Jugendorgani

sationen, die maßgebend die Umschichtung betrieben, keine Hindernisse in den 

Weg und gestattete ihnen Ausnahmen bezüglich der für jüdische Vereine getroffenen 

Anordnungen (Dokument Nr. 2). Die Geldsammlungen innerhalb der zionistischen 
14 Anordnung Nr. 63/35 a. a. O. Bd. I, S. 97ff. 
15 Vgl. Dokument Nr. 1. 
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und staatszionistischen Verbände, die Auswanderungszwecken, aber auch dem Auf

bau des jüdischen Nationalfonds für Grundstückskauf und Siedlung in Palästina 

dienten, wurden daher als „nicht öffentlich" zugestanden (Dokument Nr. 8). Auf der 

gleichen Linie liegen die Erlaubnis des internen Uniformtragens für die staats

zionistischen Gruppen (Dokument Nr. 5) und die Erleichterungen für in Umschu

lungslagern untergebrachten jüdischen Jugendgruppen (Dokument Nr. 2). Neben 

diese mehr allgemeinen Maßnahmen zur Förderung des Zionismus tritt das grund

sätzliche Verbot solcher jüdischen Versammlungen, in welchen das Verbleiben der 

Juden in Deutschland gefordert wurde (Dokument Nr. 3). Es ist bezeichnend, 

daß sich diese Maßregeln auf die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 

28. Februar 1933 beriefen, obwohl diese ausdrücklich der Abwehr kommunistischer 

Bestrebungen galt. Die sich in der Forschung durchsetzende Auffassung, daß dieser 

Verordnung eine weit größere Bedeutung zukommt als dem Ermächtigungsgesetz16, 

findet hier eine neue Bestätigung. Weniger die mangelnde Rechtsgrundlage als viel

mehr das Bestreben, die jüdische Bevölkerung über die ohnehin unsicheren Absich

ten der Reichsregierung im unklaren zu lassen, bedingten die typisch polizeistaat

liche Anordnung, die Gründe des Versammlungsverbotes nicht mitzuteilen, sondern 

jeweils in den örtlichen Gegebenheiten gelegene Vorwände zu benützen (Dokument 

Nr. 4). Es kam hinzu, daß in einer Reihe von Fällen die Verbotsgründe bekannt ge

worden waren. Auf jüdischer Seite hatte man daraus gefolgert, daß die Reichs

regierung die Judenfrage im Sinne kultureller Autonomie, im Sinne der „Dissimila

t ion" lösen und der jüdischen Vereinstätigkeit, und damit dem jüdischen Leben in 

Deutschland, keine entscheidenden Hindernisse in den Weg legen wolle. Diese in 

der Zeit vor dem Erlaß der Nürnberger Gesetze in der nationalsozialistisch beein

flußten Presse anklingende Fiktion einer Lösung, die von den Partei- und Reichs

behörden bewußt nicht dementiert wurde, konnte andererseits eine gewisse Ab-

schwächung der Auswanderung und eine vermehrte Rückwanderung zur Folge 

haben - eine Auswirkung, die dem Regime höchst unerwünscht und die es mit allen 

Mitteln zu unterbinden gesonnen war17. 

Zu den traditionellen polizeistaatlichen Praktiken gehörte es ferner, daß man 

durch Maßregelung der in den jüdischen Versammlungen auftretenden Redner die 

innerjüdische Willensbildung zu beeinflussen versuchte. So wurde Dr. Felix Hei

mann vom Jüdischen Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau ein Redeverbot auf

erlegt (Dokument Nr. 7), während das gegen den führenden Vertreter der gleichen 

Organisation, den Rechtsanwalt Dr . Georg Lubinski (Giora Lotan) verhängte Ver

bot aufgehoben wurde, da dieser als „ausgesprochener Anhänger der zionistischen 

Idee sich verpflichtet hat, die Auswanderung der Juden in Zukunft restlos zu pro-

16 Vgl. Bracher/Sauer/Schulz a. a. O., S. 87. 
17 Vgl. Hermann Graml : Die Auswanderung der Juden aus Deutschland zwischen 1933 

und 1939, in: Gutachten a . a . O . , S. 79f.; Mark Wischnitzer: Jewish Emigration from 
Germany 1933-1938, Jewish Social Studies Bd. I I (1940), S. 27ff.; W. Rosenstock: Exodus 
1933-1939. A Survey of Jewish Emigration from Germany, in : Year-Book of the Leo Baeck-
Institute I (1956), S. 373ff. 
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pagieren" (Dokument Nr. 9). Demgegenüber wurde dem führenden Anhänger des 

„Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten", dem Journalisten Dr. Hans Wollenberg, 

jedes Auftreten in jüdischen Veranstaltungen untersagt, weil dieser wegen seines 

Eintretens für das Verbleiben der Juden in Deutschland „die Maßnahmen der 

Reichsregierung hinsichtlich der Judenfrage" empfindlich zu „schädigen" drohte 

(Dokument Nr. 10). Die Ankündigung der Wehrgesetzgebung hatte bei dem RjF 

und der „Erneuerungsbewegung der jüdischen Deutschen" zu Hoffnungen Anlaß 

gegeben, für sich im Gegensatz zu den Zionisten Sonderrechte erwirken zu können18; 

die Wehrgesetzgebung selbst unterband diese Bestrebungen19, und es bedurfte nicht 

einmal der entschiedenen Abwehrhaltung der Politischen Polizei gegen die Agitation 

für ein deutschbewußtes Judentum (Dokument Nr. 6). Die Zeit, in der man die 

deutschjüdischen Organisationen außenpolitisch ausspielte20, war bereits vorüber, 

und auch der Gedanke, die Uneinigkeit im deutschen Judentum zu vermehren, wich 

der Absicht, die Auswanderung durch Unterstützung der zionistischen Bestrebungen 

zu fördern21. Es kann kein Zweifel daran sein, daß diese auf Grund der Politik des 

Nationalsozialismus in Deutschland in erheblichem Maße an Boden gewannen22. 

All diese polizeilichen Eingriffe beruhten auf dem gesetzlichen Vakuum, das in 

der Judenfrage bis zum Erlaß der ersten Ausführungsverordnungen zu den Nürn

berger Gesetzen bewußt beibehalten wurde, teilweise aus Gründen außenpolitischen 

Prestiges, teilweise u m die Möglichkeit von Vorfällen zu schaffen, die zur Motivie

rung entsprechender „gesetzlicher" Regelungen herangezogen werden konnten. Ein 

Beispiel dafür ist das Hissen der Reichsflagge durch Juden, welches generell erst im 

Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verboten wurde. 

Daß man gleichwohl schon vorher polizeilich eingriff, u m die Diskriminierung der 

Juden und ihre demonstrative Ausscheidung aus der nationalsozialistischen Volks

gemeinschaft voranzutreiben, ist hinreichend bekannt. Bezeichnend für diese im 

Gegensatz zu den Brachialmethoden der SA- und Parteileute stehende Politik der 

schrittweisen Einengung des jüdischen Lebensraums ist die Anweisung, daß das 

Flaggenverbot „mit den hiefür geeignet erscheinenden Maßnahmen allmählich (!) 

durchzusetzen" (Dokument Nr. 11) sei. Das entsprach der allgemeinen Übung. So 

wurde das Flaggenverbot von den einzelnen Polizeidirektionen wechselnd gehand

habt. Der Erlaß des Reichsministers des Innern in der Flaggenfrage vom 27. April 

1935 wurde ebensowenig offiziell veröffentlicht und ist offenbar erst auf dem Wege 

über die Polizeibehörden auszugsweise bekanntgeworden (Dokument Nr. 12), so 

18 Vgl. die kritische Stellungnahme M. Gruenewalds: The Beginning of the Reichsvertre
tung, Publications of the Leo Baeck Institute I, S. 62f. 

19 Vgl. Hans Lamm: Über die innere und äußere Entwicklung des deutschen Judentums im 
Dritten Reich, Phil. Diss. Erlangen 1951 (Msch. Schr.), S. 48. 

20 Vgl. Bracher/Sauer/Schulz a. a. O., S. 282f. 
21 Für die spätere Politik der Gestapo in der Auswanderungsfrage vgl. Artur Prinz: The 

Role of the Gestapo in Obstructing and Promoting Jewish Emigration, in: Yad Washem 
Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance II, Jerusalem 1958, S. 205ff. 

22 Richard Lichtheim: Die Geschichte des deutschen Zionismus, Jerusalem 1954, S.263f. 
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daß auf jüdischer Seite ausdrücklich u m eine einheitliche Regelung zur Vermeidung 

von Zwischenfällen gebeten wurde23 . 

Von besonderem Interesse ist die Haltung der Politischen Polizei gegenüber den 

jüdischen Sportvereinen, weil hier die Frage der außenpolitischen Rücksichtnahme 

deutlich hervortritt. Nach der Ausschaltung der Juden aus dem „deutschen Sport" 

im Zuge der Anwendung der Arierparagraphen und auf Grund des Drucks der 

nationalsozialistischen Presse kam es 1933 zur Gründung der Sportorganisation des 

Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten, die ebenso wie der seit langem bestehende 

Deutsche Makkabi-Kreis e. V. in den ersten Jahren der Hitlerherrschaft ein reges 

sportliches Leben entfaltete. Die Bayerische Politische Polizei wählte zunächst den 

Weg der allmählichen Unterbindung, indem sie in jedem Ort nur eine Sport

organisation zuließ und damit den innerjüdischen Richtungsstreit in die Sport

vereine hineintrug (Dokument Nr. 1). Der Zusammenschluß der jüdischen Sport

vereine in einem Bayerischen Landesverband diente wohl Kontrollzwecken, doch 

lag er auch auf der Linie der allgemeinen Zentralisierung und des nachwirkenden 

bayerischen Partikularismus. Der jüdische Sport wurde aber nach wie vor von den 

beiden großen international anerkannten Verbänden getragen, von denen der 

Makkabi-Kreis als Glied des zionistischen Makkabi-Weltverbandes seit 1932 an 

internationalen zionistischen Sportwettkämpfen teilnahm24. Trotz der formellen 

Zulassung der Vereine war das jüdische Sportleben durch das vielfach eigenmächtige 

Vorgehen der Kommunen, die den Zutritt zu Sportplätzen und Schwimmbädern 

verwehrten oder fast gänzlich beschränkten, beträchtlich behindert25. 

Es ist keine Frage, daß den Juden sportliche Betätigung schon damals völlig unter

sagt worden wäre, wenn nicht außenpolitische Bedenken im Zusammenhang mit 

der in Berlin geplanten Olympiade eingewirkt hätten. Die Gründung des Reichs

verbandes der jüdischen Turn- und Sportvereine war eine rein demonstrative Maß

nahme, u m die Kritik des Auslands zu beschwichtigen, und es ist bezeichnend, daß 

in dieser Beziehung die Polizeiorgane angewiesen wurden, die jüdischen Sportver

bände „zur Zeit" keinen Maßregelungen zu unterwerfen (Dokument Nr. 13). 

Gleichwohl hielt die Kritik des Auslandes an und erzwang die Zusicherung der 

deutschen Regierung, auf sportlichem Gebiet die Trennung zwischen Ariern und 

Nichtariern nicht durchzuführen, was am 7. Juni 1935 von der Deutschen Delega

tion dem Internationalen Olympischen Komitee mitgeteilt wurde2 6 . Daß die polemi

schen Pressekommentare im Ausland nicht verstummten und verschiedentlich die 

Verlegung der Olympiade aus Deutschland gefordert wurde, rief bei den deutschen 

Stellen große Nervosität hervor, die nach einer Intervention des Reichssportführers 
23 Vgl. den Leitartikel der Jüdischen Rundschau Nr. 19 vom 5. 3. 1935. 
24 Vgl. Jüdische Rundschau Nr. 26 vom 29. 3. 1935, Kommentar zur II. Makkabiah; das 

Blatt berichtet ausführlich über den jüdischen Sport innerhalb und außerhalb Deutschlands. 
Vgl. auch das vom Reichsausschuß der Jüdischen Jugendverbände herausgegebene Sammel
werk: Gemeinschaftsarbeit der Jüdischen Jugend, Berlin 1937, S. 125ff. 

25 Dies beweist neben vielen Einzelbelegen schlagend das Dokument Nr. 14. 
26 Der VB enthält keine Notiz darüber; American Jewish Yearbook, Bd. 38, S. 315ff.; 

Lamm a. a. O., S. 51. 
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beim Reichsinnenministerium zu ausführlichen Anweisungen an die Polizei

behörden führte, jegliche Behinderung des jüdischen Sportes, vor allem die ört

lichen Verbote, zu vermeiden (Dokument Nr. 14). Die Schaffung des Reichsaus

schusses der jüdischen Sportverbände hatte seine demonstrative Wirkung verfehlt, 

da er auf internationaler Ebene nicht anerkannt wurde. Dementsprechend wurde 

die Bayerische Politische Polizei angewiesen, den Makkabi-Organisationen wie dem 

Sportbund des RjF sportliche Betätigungsmöglichkeiten zu gewähren, die sie auch 

insofern nicht besaßen, als bislang nur der einheitliche bayerische Landesverband 

zugelassen war. Die Anordnungen verhehlten die Tatsache nicht, daß es sich hierbei 

nur u m vorübergehende Maßnahmen handelte mit dem Zweck, „der jüdischen 

Auslandshetze den Boden zu entziehen", und daß sie nach der Berliner Olympiade 

entfallen würden2 7 . Die Bemerkung der Basler Nationalzeitung vom 18. September 

1935, daß der Abschluß der Olympiade eine Radikalisierung der Judenverfolgung 

bringen werde, entsprach dem Sachverhalt, daß diese gutenteils nicht einmal durch

geführten Konzessionen eine Farce waren2 8 . Man muß sagen, daß der Reichs

regierung dieser Schachzug vollauf geglückt ist. Die Zustimmung des Auslandes zur 

Olympiade bedeutete, nachdem die Frage der jüdischen Verbände einmal offiziell 

erörtert worden war, einen eminenten Prestigegewinn für Hitler und zugleich eine 

indirekte Anerkennung der deutschen Judenpolitik. Die Politik des Appeasement 

in der Judenfrage, die dem Ausland von Hitler und Goebbels nicht erst 1936, aber 

in diesem Jahre am stärksten aufgedrängt wurde, erscheint von rückwärts her in 

problematischem Licht. Gerade das Beispiel der Olympiade beweist, daß ein scharfer 

außenpolitischer Druck in diesem Stadium der noch nicht abgeschlossenen inneren 

und äußeren Konsolidierung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die Lage 

der deutschen Juden mindestens erleichtern konnte. Die umgekehrte Folgerung 

ist freilich bedeutsamer: die Nachgiebigkeit des Auslandes, das die beschwichtigen

den Stimmen der deutschen Juden nachsprach und sich damit von vornherein in die 

Defensive begab, bestätigte die Scharfmacher in der Judenfrage vom Schlage Julius 

Streichers. Die Olympiade von 1936 legte es den nationalsozialistischen Macht-

habern nahe, die letzten Rücksichtnahmen in der Judenfrage fallen zu lassen. Wie 

mit dem Pogrom von 1938, der im Grunde eine Niederlage von Göring und in ge

wissem Sinne auch von Himmler darstellte29, offenkundig werden wird, treten die 

traditionellen Methoden des Polizeistaates zunehmend in den Hintergrund. Heydrich 

und seine Untergebenen drängen nun auch deshalb zu schärferen Maßnahmen, u m 

den radikalen Elementen der Partei - mit Hitler und Goebbels an der Spitze -

27 Bezeichnend dafür ist der Umstand, daß der Leiter der Parteikanzlei, Martin Bormann, 
die Frage, ob antijüdische Aufschriften bei der Olympiade zugelassen und Juden der Zutritt 
verwehrt werden sollte, Hitler zur Entscheidung vorlegte, der gegen das Zutrittsverbot keine 
Einwendungen hatte (vgl. Schreiben des Adjutanten des Führers, Hauptmann Wiedemann an 
Bormann vom 30. 4. 1935 (!), Aktenstücke aus der Adjutantur des Führers, IfZ ED-9), jedoch 
wurden dann doch antijüdische Aufschriften und Stürmerkästen vermieden. 

28 Gleichwohl war das Jahr 1936 durch eine besondere Zurückhaltung hinsichtlich anti
jüdischer Aktionen bestimmt (vgl. Lamm a. a. O., S. 51). 

29 Vgl. H. Graml a. a. O., S. 25f. 
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gegenüber bestehen zu können. Die Politik der legalen Auswanderung wird uninter

essant, an ihre Stelle rücken Massenausweisung und Massendeportation, schließlich 

die wohlorganisierte Massenvernichtung. 

Der Weg zu dieser Radikalisierung der Methoden war freilich in keiner Weise 

das Ergebnis eines in den Details entworfenen, geschweige denn durchdachten 

Planes, wiewohl über die endgültigen Absichten des Regimes kein Zweifel sein 

konnte. Daß man dennoch auch auf jüdischer Seite noch nach dem Erlaß der 

Nürnberger Gesetze und deren ersten Ausführungsverordnungen, mit denen die 

„friedliche" Anfangsphase der Judenverfolgung ihr Ende nahm, auf ein Einlenken 

hoffte30, war nicht allein die Folge der Verschleierung des Ausmaßes der Unter

drückungsmaßnahmen und ging auch nicht allein auf das tief begreifliche Wunsch

denken des jüdischen Bevölkerungsteils zurück, das sich an die immer wieder in die 

Haßkampagne eingestreuten abschwächenden offiziösen Stellungnahmen hielt. 

Derartige Hoffnungen stützten sich vielmehr auf die Unstetigkeit und Wider

sprüchlichkeit der nationalsozialistischen Judenpolitik selbst. Das Regime bemühte 

sich ja, mittels wechselnder Verlautbarungen den Eindruck zu erwecken, als sei 

eine politisch einigermaßen akzeptable und Dauer verheißende Lösung der 

„Judenfrage" angestrebt. 

Tatsächlich aber war die „Judenfrage" in fast allen Punkten ein künstlich auf

gebauschtes Gebilde, das nur durch fortwährende propagandistische Dynamik am 

Leben erhalten werden konnte. Schon deshalb widersprach jede Vorstellung von 

Teillösungen, die ein begrenztes Lebensrecht der jüdischen Bevölkerung beibehal

ten hätten, der nationalsozialistischen Wirklichkeit. Vor allem aber lag es in der 

Person Hitlers wie in dem Stil nationalsozialistischer Politik überhaupt begründet, 

daß die Maßregeln gegen die Juden mit nahezu unerbittlicher Folgerichtigkeit in 

die äußerste Radikalität trieben, gerade weil man hinsichtlich einer praktischen 

„Lösung", mit der Ausschaltung des deutschen Judentums, das ja erst als soziologi

sche Einheit künstlich geschaffen werden mußte , nicht recht weiter kam. Zudem 

spielten sich die Rivalitäten und Kompetenzstreitigkeiten der in irgendeiner Form 

hoheitliche Funktionen ausübenden Gliederungen der Partei und der Behörden in 

einer weitgehend ungeplanten, wenn nicht geradezu planlosen Wechselwirkung in 

die Hände, die wohl als geschickte und geradezu raffinierte Systematik erscheinen 

konnte, im Grunde aber nichts anderes darstellte als die Überhöhung von Verlegen

heiten und gescheiterten Aktionen durch Radikalisierung. So fanden die sich durch

kreuzenden und mitunter durchaus gegensätzlichen Lösungsversuche der „Juden

frage" ihren gemeinsamen Nenner erst in dem anfänglich mehr oder weniger als 

spekulativ empfundenen Programm der „Endlösung", deren politischer Extremis

mus den Wirrwarr der vorangegangenen Judenpolitik zudeckte. 

Die hier vorgelegten Dokumente zeigen die Ansätze dieser Entwicklung vom 

Standpunkt der Gestapo und von der Tätigkeit der örtlichen Polizeidienststellen 

her. Sie belegen die Anfänge der später von Heydrich souverän gehandhabten 
30 Vgl. etwa die Denkschrift B. Löseners: Als Rassereferent im Reichsministerium des 

Innern, abgedruckt in dieser Zeitschrift 9 (1961), S. 278t 
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Methode, die jüdischen Organisationen direkt und indirekt mit der Durchführung 

der Verfolgungsmaßnahrnen zu betrauen, die hier freilich noch im Rahmen polizei

staatlicher Überwachung und Dirigierung der Vereinstätigkeit steht und gekoppelt 

ist mit dem Ziel der Auswanderung, noch nicht mit dem der Austreibung. 

Hans Mommsen 

D o k u m e n t Nr. 1* 

Staatsministerium des Innern 

Der Politische Polizeikommandeur Bayerns 
B. Nr. 10511/34 I 1 B. München, den 20. März 1934 
An alle Polizeidirektionen, 

Staatspolizeiämter, 
Bezirksämter (mit je einem 2. Exemplar für die Sonderbeauftragten1, 
Stadtkommissare, 
nachr. an die Kreisregierungen (mit je einem 2. Exemplar für die Sonder
bevollmächtigten des OSAF2. 

B e t r i f f t : Genehmigung der Betätigung jüdischer Organisationen. 
Die Ausnahmen von dem Betätigungsverbot der Bayer. Polit. Polizei für jüdische 

Organisationen vom 19. VII. 19333 werden dahingehend erweitert, daß dem „Reichs
bund jüd. Frontsoldaten" und den jüdischen Jugendorganisationen, die einem der dem 
Landesausschuß Bayern des Reichsausschusses der jüd. Jugendverbände unterstellten 
jüd. Jugendverbände eingegliedert sind, eine Betätigung, jedoch nur unter Auflagen, 
wieder gestattet wird. 

Bei der Zulassung zur Betätigung sind allgemein folgende Auflagen zu machen, die 
nach den örtlichen Verhältnissen in engen Grenzen erweitert werden können. 

1. Der Verein darf keinerlei politische Zwecke verfolgen. Die Vorstandschaft haftet 
ferner dafür, daß innerhalb des Vereins keine Politik getrieben wird. Falls einzelne 
Mitglieder trotz des Verbotes sich innerhalb des Vereins politisch betätigen, erfolgt 
Auflösung des Vereins. 

2. Mitglieder des Vereins dürfen nur solche Personen sein, die ihrer Abstammung 
nach der jüdischen Rasse angehören. 

3. Der Vorsitzende entscheidet über die Aufnahme der aktiven und passiven Mit
glieder. Er hat von dieser Entscheidung die zur Aufnahme Angemeldeten unter 
Angabe von Familien- und Vornamen, Geburtszeit und -Ort, sowie Wohnort, der 
zuständigen Polizeibehörde zu melden und trifft seine Entscheidung erst dann, wenn 
ihm deren Stellungnahme bezüglich der Aufzunehmenden zugegangen ist. 
Die Liste der dem Verein angehörenden aktiven und passiven Mitglieder ist mit 
den oben angeführten Daten der zuständigen Polizeibehörde vorzulegen. 

* Bei den nachfolgenden Dokumenten handelt es sich um Rundverfügungen der Bayeri
schen Politischen Polizei an die nachgeordneten Behörden, hier aus den Akten des Stadtrats 
Neu-Ulm entstammend (Document Center, Arch. Nr. 1722-1727, Stadtrat Neu-Ulm). Die 
Richtigkeitsparaphen und Eingangs- und Ausgangsvermerke sind weggelassen. 

1 Sonderbeauftragte der Bezirksämter sind die von der NSDAP beigeordneten Vertreter, 
die ohne eigentliche Ermächtigung fungierten, aber mehr oder minder von den Staats
behörden anerkannt wurden (vgl. Bracher/Sauer/Schulz a. a. O. S. 462). 

2 Sonderbevollmächtigte des OSAF (Oberster SA-Führer) als Vertreter der Partei in den 
Kreisregierungen. 

3 Die Anordnung fehlt in dem im Institut für Zeitgeschichte vorhandenen Bestand. 
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4. D e r Aust r i t t eines Mitgl iedes aus d e m Vere in ist der Polizeibehörde mi tzu te i len . 
5. D i e Vorstandschaft is t verpflichtet, A n t r ä g e n der Pol izeibehörde auf Ausschluß von 

Mi tg l i ede rn bedingungslos n a c h z u k o m m e n . 
6. A n o r d n u n g e n der Polizeibehörde übe r Geschäftsführung, Vereins tä t igkei t u n d 

Spor t ausübung sind u n b e d i n g t Folge zu leisten. 

F e r n e r bes teh t ke ine E r i n n e r u n g gegen die G r ü n d u n g a l lgemeiner jüd . T u r n - u n d 
Spor tvere ine ohne inner jüdisch-par te i l iche B indung , jedoch ist i nne rha lb eines Ortes 
n u r e in Vere in zuzulassen. 

D e m zu g r ü n d e n d e n Vere in sind die gle ichen Auflagen wie den e ingangs g e n a n n t e n 
Organisa t ionen zu m a c h e n . Die Wiederzu lassung der f rühe r bes t andenen jüd . T u r n -
u n d Spor tvere ine m i t b e s t i m m t e r inner jüdischer R i c h t u n g ist zu versagen. 

Vollständige Mitgl ieder l is ten der h ie rnach zur Be tä t igung wieder zugelassenen jüd. 
Organisa t ionen — nach Organisa t ionen g e t r e n n t — u n t e r Bei fügung der ku rzen Pe r 
sonalien der e inze lnen Mitg l ieder sind vorzulegen. A u ß e r d e m ist for tdauernd ü b e r 
den Stand der Mi tg l i ede rbewegung zu ber ich ten . 

D e r Beauf t ragte des Jugendführe r s des Deu t schen Reiches für das L a n d Bayern , 
der Beauf t ragte des Reichssportführers bei der Bayer . S taa ts regierung, die Geschäfts
stelle des Landesausschusses Bayern des Reichsausschusses der jüd . Jugendve rbände 4 

u n d der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern des „Reichsbundes jüd. F ron t 
so lda ten" w e r d e n ü b e r die für sie in Frage k o m m e n d e n P u n k t e dieser R e g e l u n g von 
h ie r aus i n Kenntn i s gesetzt. 

gez. H e y d r i c h 

D o k u m e n t N r . 2 

Bayerische Polit ische Polizei M ü n c h e n , den 28 . Jan. 1935 

An alle Pol izeidirekt ionen, 
Staatspolizeiämter, 
Bezirksämter , 
S tadtkommissare , 
n a c h r . an die Kre is reg ierungen . 

Betreff: Jüdische Jugendve rbände . 
Vorgang: En tsch l . v o m 19. 12. 34, B. N r . 36420 /34 I 1 B 5 . 

D ie Tä t igke i t der zionistisch e ingeste l l ten jüd . Jugendorganisa t ionen , die sich m i t 
der beruf l . Umsch ich tung 6 von J u d e n zu L a n d w i r t e n u n d H a n d w e r k e r n vor i h r e r 
A u s w a n d e r u n g nach Paläs t ina befassen, l iegt i m Sinne der nationalsozialistischen 
Staa ts führung. W o es die auf diese Berufsumsch ich tung abgestel l te Tä t igke i t erforder-

4 Vgl. unten Dokument Nr. 14. 
5 Nicht abgedruckt. Sieht das Verbot des öffentlichen Uniformtragens für jüdische Jugend

verbände vor, desgleichen von Gelände- und wehrpolitischen Übungen und Märschen in 
Kolonnen, erlaubt bloß zwanglose Spaziergänge und Ausflüge. Entsprechende VO des Berliner 
Polizeipräsidenten, auszugsweise in Dokumentensammlung über die Entrechtung, Ächtung und 
Vernichtung der Juden in Deutschland, o. O. u. J. (Amsterdam 1936, Wiener Library), S. 191 ; 
schon am 23.4.1934 verfügte die Münchner Polizeidirektion ein Uniformverbot für konfessio
nelle Jugendverbände, vgl. Neuhäusler a .a .O. , S. 170. 

6 Vgl. zur Umschichtung A. Szanto: Economic Aid in the Nazi Era. The work of the Berlin 
Wirtschaftshilfe. Publications of the Leo Baeck-Institute, Year-Book IV, 1939, S. 214ff.; 
Rudolph Stahl: Vocational Retraining of Jews in Nazi Germany 1933-1938; in : Jewish 
Social Studies I, 1939, S. 169 ff. 
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lich mach t , w i r d es anheimges te l l t , A u s n a h m e n gegenübe r den i n der En t s ch l i eßung 
vom 19. 12. 34, B. Nr . 36420/34 I 1 B, n iede rge leg ten B e s t i m m u n g e n in e igener Zu
s tändigkei t zuzulassen. Jedenfalls sind die Bundesmi tg l i eder de r zionistischen Ver
b ä n d e 7 i m Hinbl ick auf die auf A b w a n d e r u n g nach Paläs t ina ger ich te te Tä t igke i t 
n i ch t m i t der jenigen S t r enge zu behande ln , w i e sie g e g e n ü b e r den Angehör igen de r 
sogen. deutsch-jüdischen Organisa t ionen (Assimilanten) no twend ig ist8. Es obliegt 
na tü r l i ch der e ine A u s n a h m e g e n e h m i g e n d e n Stelle nachzuprüfen , ob die Berufs
u m s c h i c h t u n g auch tatsächlich m i t d e m Ziele der A u s w a n d e r u n g erfolgt. 

I . A . 
gez. K l e i n 

D o k u m e n t N r . 3 

Bayerische Poli t ische Polizei M ü n c h e n , den 20 . Feb rua r 1935 
B . N r . 17186/35 I 1 B. 

An alle Polizeidirekt ionen9 , 

Betreff: V e r s a m m l u n g e n jüdischer Organisa t ionen. 

I n le tz ter Zei t m e h r t sich die Zahl der Vor t räge i n jüdischen Organisa t ionen 1 0 , in 
d e n e n P ropaganda für das Verbleiben der J u d e n i n Deutsch land ge t r i eben wird . Da 
o h n e h i n die Versammlungs tä t igke i t der J u d e n sehr rege ist u n d eine o rdnungs -

' Sie waren wie die übrigen jüdischen Jugendorganisationen seit 1924 im „Reichsausschuß 
der Jüdischen Jugendverbände" zusammengeschlossen. Die eigentliche Initiative lag jedoch 
bei dem Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau (vgl. Giora Lotan: Die Zentralwohlfahrtsstelle, 
Publ. of the Leo Baeck Institute, Year-Book IV, S. 194ff. Von zionistischer Seite wurde dem 
Reichsausschuß der jüdischen Jugendverbände ein Mangel an Initiative vorgeworfen (vgl. 
Jüdische Rundschau Nr. 12 v. 12. 2. 1935). 

8 Der Inhalt des Dokuments ist durch die Presse bekanntgeworden, was von jüdischer Seite 
dahin kommentiert wurde, daß die Berufsumschichtung unabhängig von der Parteizugehörig
keit der Jugendverbände angestrebt werden „müsse" (vgl. Jüdische Rundschau Nr. 21 
v. 12. 3. 1935). 

9 Verteiler wie in Dokument Nr. 2 , ebenso in allen folgenden Dokumenten ( . . . ) . 
10 Dieser Stimmungsumschwung ist nicht zuletzt durch verschiedentliche beruhigende 

Erklärungen von offizieller deutscher Seite bedingt gewesen, die aus außenpolitischen Rück
sichten eine grundlegende Erweiterung der bisherigen Verordnungen und Gesetze mit Aus
nahme des Rassenschutzes dementierten. Vgl. etwa den Kommentar „Sind Juden Staats
bürger?" in der Jüdischen Rundschau Nr. 4 v. 11 . 1. 1935 zu einem Presseinterview des 
Reichsinnenministers Frick (in dem von der Lösung des Saarproblems eine Entspannung er
wartet wurde). Es ist bemerkenswert, daß auch von zionistischer Seite der Gedanke an einen 
möglichen neuen Abschnitt der Entwicklung des Judentums verbreitet war (vgl. auch Jüdische 
Rundschau Nr. 5 v. 15 .1 .1935 : „Nach dem 13. Januar"). Ende 1934 trat Joachim Schoeps 
mit dem Programm des „Vortrupp" hervor (Wille und Weg des deutschen Judentums, Vor
trupp-Verlag, Berlin 1935), das noch einmal den Versuch unternahm, die Chancen eines 
korporativen jüdischen Minderheitenrechts im Rahmen eines jüdischen Staatsaufbaues aus
zunützen. Es war die Programmschrift des vorübergehend gebildeten „Aktionsausschusses 
Jüdischer Deutscher", dem der RjF, der Deutsche Vortrupp und der Verband National
deutscher Juden angehörten und hinter dem auch der CV stand. Vgl. den Kommentar der 
Jüdischen Rundschau Nr. 101 vom 18. 12. 1934 von Ernst Simon: Der Zionismus und das 
deutsche Judentum. Ferner: H. J. Schoeps, Die letzten dreißig Jahre, Rückblicke. Stuttgart 
1956, S. 98ff. sowie Lamm a.a .O. , S. 162ff. 
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g e m ä ß e Ü b e r w a c h u n g solcher V e r s a m m l u n g e n n ich t gewähr le i s t e t 1 1 ist, w i rd m i t 
sofortiger W i r k u n g angeordne t , daß sämtl iche V e r s a m m l u n g e n jüdischer Organisa
t ionen , soweit i n i h n e n Propaganda für das Verble iben der Juden i n Deutsch land 
gemach t w e r d e n soll, bis auf wei teres zu verb ie ten sind. 

I.A. 
gez. B r u n n e r 

D o k u m e n t N r . 4 
Bayerische Poli t ische Polizei M ü n c h e n , den 5. Apri l 1935 
B. N r . 17861/35 I. 1 B . Vertraulich} 

Betreff: V e r s a m m l u n g e n jüdischer Organisat ionen. 
Vorgang: Diess. Entschl . B. N r . 17186/35 I 1 B v. 20 . 2 . 35 . 

I n E r g ä n z u n g der i m Vorgang 1 2 angezogenen En t sch l i eßung wi rd darauf h in 
gewiesen, daß eine Bekanntgabe der für diese En t sch l i eßung m a ß g e b e n d gewesenen 
Verbotsgründe an die jüdischen Organisa t ionen u n e r w ü n s c h t i s t 1 3 . B e i m Vorl iegen 
der Voraussetzungen sind V e r s a m m l u n g e n deutsch-jüdischer Organisa t ionen i n eige
n e r Zus tändigkei t zu un t e r sagen u n d die ör t l ichen Verhältnisse z u m Gegens tand des 
Verbots zu m a c h e n . 

I . A . 
gez. K l e i n 

D o k u m e n t N r . 5 
Bayerische Polit ische Polizei M ü n c h e n , den 13 . Apri l 1935 
B. N r . 17929/35 I 1 B. Vertraulich! 

B e t r e f f : Uni fo rmen der J u g e n d g r u p p e n der Staatszionisten. 

D e r Staatszionistischen Organisa t ion 1 4 w u r d e ausnahmsweise u n d stets widerruf l ich 
die G e n e h m i g u n g er tei l t , den Mi tg l i ede rn i h r e r J u g e n d g r u p p e n „Nat ionale Jugend 
H e r z l i a " 1 5 u n d „Br i th H a s c h o m r i m " das T r a g e n von Uni fo rmen in geschlossenen 
R ä u m e n zu ges ta t ten . 

D ie G e n e h m i g u n g w u r d e i n Abweichung von der En t s ch l i eßung vom 19. XI I . 1934, 
B. Nr . 36420/34 I 1 B . 1 6 , m i t der den Angehör igen der jüdischen Jugendve rbände das 
T r a g e n von Uni fo rmen u n d un i fo rmähn l i chen Kleidungss tücken verboten w u r d e , 
er tei l t , wei l die Staatszionisten sich als diejenige Organisat ion erwiesen haben , die auf 
jede auch il legale Weise versucht ha t , i h r e Mi tg l i eder nach Paläs t ina zu schaffen u n d 
die du rch i h r e ernst l ich auf A b w a n d e r u n g ger ich te te Tä t igke i t der Absicht der 
Reichsreg ie rung , die J u d e n aus Deu t sch land zu en t fe rnen , e n t g e g e n k o m m t . Die 
Möglichkeit , e ine Uni form t r a g e n zu können , soll den Angehör igen der deutsch-

11 Eines der traditionellen Argumente für polizeiliche Verbote mißliebiger Versammlungen. 
12 Bezieht sich auf Dokument Nr. 3. 
13 Über die Rückwirkungen des Bekanntwerdens des Verbots vgl. oben S. 72. 
14 In der Staatszionistischen Organisation schlossen sich im Mai 1933 die Deutschen 

Zionisten-Revisionisten und die Judenstaatspartei zusammen. In ihrer extremen Verfechtung 
der nationaljüdischen Idee standen sie a m äußersten rechten Flügel der zionistischen Bewegung. 

15 Die „Nationale Jugend Herzlia" und der „Brith Haschomrim" sind Nachwuchsorganisa
tionen der Staatszionistischen Organisation und gehen aus den älteren revisionistischen Jugend
gruppen hervor. Vgl. dazu das vom Reichsausschuß der jüdischen Jugendverbände herausge
gebene Sammelwerk: Gemeinschaftsarbeit der jüdischen Jugend, Berlin 1937. 

16 S. oben S. 78, Anm. 5. 
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jüdischen Jugendorganisationen einen Anreiz geben, den Staatszionistischen Jugend
gruppen beizutreten, in denen sie vermehrt zur Abwanderung nach Palästina ange
halten werden. 

Um eine Beunruhigung der Bevölkerung zu vermeiden, ist die Erlaubnis ausdrück
lich nur für geschlossene Räume mit der Maßgabe erteilt worden, daß die Uniform 
nicht außerhalb der Versammlungs- und Tagungslokale, insbesondere auch n i c h t 
unter der Zivilkleidung, getragen werden darf17. 

Es ist bis zum 15. Juli 1935 zu berichten, welche Erfahrungen in dieser Hinsicht 
bei den örtlichen Dienststellen gemacht worden sind. 

I .A. 
gez. B r u n n e r 

D o k u m e n t Nr. 6 
Bayerische Politische Polizei München, den 21. Juni 1935 
B. Nr. 18742/2/35 I 1 B. 

B e t r e f f : Versammlungstätigkeit der Juden. 

In letzter Zeit ist eine erhebliche Steigerung der Tätigkeit der sogen. deutsch
jüdischen Organisationen (Assimilanten) beobachtet worden. Veranlassung hierzu gab 
ihnen insbesondere die Wehrgesetzgebung, bei der sie eine Gelegenheit erhofft hatten, 
sich wieder dem deutschen Volkstum zu nähern18 . 

Die starke Versammlungstätigkeit der Juden kann in Zukunft in dem bisherigen 
Maße nicht geduldet werden. Wo es die örtlichen Verhältnisse erforderlich machen, 
wird anheim gestellt, Versammlungen jüdischer Organisationen auf Grund des § 1 
der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 
28. 2. 193319 zu verbieten. Auf die Entschließung der Bayerischen Politischen Polizei 
vom 20. 2. 35 B. Nr. 17186/35 I 1 B 2 0 wird hingewiesen. In Frage kommen hierbei 
in erster Linie die Veranstaltungen der deutschjüdischen Organisationen. 

Von einem allgemeinen Verbot sind auszunehmen: 
1. Versammlungen und Veranstaltungen der örtlichen Kultur-Organisationen,soweitsie 

dem Reichsverband der jüdischen Kulturbünde in Deutschland angeschlossen sind21. 

17 Vgl. ebenda. 
18 Nach § 15 des Wehrgesetzes vom 21. 5. 1935 (RGBl. I 609) waren bezüglich der grund

sätzlichen Ausschließung nichtarischer Staatsbürger vom aktiven Wehrdienst Ausnahmen 
vorgesehen, die bei den deutsch-jüdischen Gruppen gewisse Hoffnungen entfachten, für einen 
Teil der Juden die Zulassung zum Wehrdienst zu erreichen. Erst durch die Verordnung über 
die Zulassung von Nichtariern zum aktiven Wehrdienst vom 25. 7. 1935 (RBG1. I, 1047) 
wurden die in der Beamtengesetzgebung noch gültigen Ausnahmen widerrufen und Ausnahmen 
nur für Personen vorgesehen, die nicht mehr als zwei voll nichtarische Großelternteile hatten. 
Im übrigen wurde der Arierparagraph der späteren Ersten Verordnung zum Reichsbürger
gesetz zugrundegelegt, so daß die Novelle zum Wehrgesetz vom 26. 6. 1936 keine Ausnahme
bestimmungen mehr vorsah. Zur Haltung der deutsch-jüdischen Gruppen vgl. die scharfe 
Kritik Heydrichs im Schwarzen Korps vom 15. Mai 1935, zur Stellungnahme der jüdischen 
Verbände vgl. Jüdische Rundschau Nr. 49 vom 18. 6. 1936, die sich ausdrücklich gegen das 
Organ des RjF „Schild" wendet, welches am 14. 6. dazu aufgefordert hatte, die Möglichkeit 
der Antragstellung trotz entgegenstehender Erklärungen des Generalmajors v. Reichenau in 
jedem Falle auszunützen. 

19 RGBl. 1933 I, 83; vgl. oben S. 72. 
20 Dokument Nr. 3. 
21 Nachdem der im Frühsommer 1933 gegründete Berliner Kulturbund in einer Reihe von 

Vierteljahrshefte 6/1 
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2 . V e r s a m m l u n g e n der Mi tg l ieder der Sportorganisat ionen u n d sportl iche Veransta l 
t u n g e n , soweit e ine besondere E i n s c h r ä n k u n g n ich t befohlen ist oder w i rd 2 2 . 

3 . V e r s a m m l u n g e n u n d Verans ta l tungen der Zionist ischen Organisat ionen. 
Sofern jedoch Verans ta l tungen , insbesondere der vors tehend zu 1 u n d 2 g e n a n n t e n 

Verbände zur T a r n u n g benu tz t w e r d e n u n d i n i h n e n offen oder versteckt Propaganda 
für das Verble iben der J u d e n i n Deutsch land gemach t w e r d e n sollte, sind auch sie 
sofort aufzulösen u n d bis auf wei te res zu verb ie ten . 

I . V. 
gez. S t e p p 

D o k u m e n t N r . 7 

Bayerische Polit ische Polizei M ü n c h e n , 2 1 . J u n i 1935 
B. Nr . 18834/35 I 1 B 

A m Diens tag , den 2 8 . M a i 1935 verans ta l te te die israel. Ku l tusgemeinde Speyer i n 
der Synagoge e inen W e r b e a b e n d für das Hilfswerk der deutschen J u d e n 2 3 . Es sprach 
D r . Fel ix H e i m a n n 2 4 (geb. 15 . 9. 96 i n Rat ibor ) vom Jüdischen Zent ra lausschuß für 
Hilfe u n d Aufbau i n Ber l in 2 5 . D i e Aus füh rungen des R e d n e r s h i e l t en sich n i ch t i m 
R a h m e n der versammlungspol izei l ichen Richt l in ien (vgl. Rundschre iben der Bayer. 
Polit . Polizei vom 2 0 . 2 . 35 N r . 17186/35 I 1 B bet r . P ropaganda für das Verbleiben der 
J u d e n i n Deu t sch land) 2 6 . 

Vor t ragsabende m i t D r . Fel ix H e i m a n n als R e d n e r sind dahe r n ich t m e h r zuzulassen. 

I . V . 
gez. B e c k 

D o k u m e n t N r . 8 

Bayerische Politische Polizei M ü n c h e n , den 9. Jul i 1935 
B. N r . 19052/35 I 1 B. Eilt! 

B e t r e f f : Ge ld sammlung der Zionisten. 

Von den zionistischen Organisa t ionen w e r d e n seit e in iger Zei t be i i h r e n Mi tg l iedern 

deutschen Städten gleichartige, aber selbständige Vereinigungen errichtet hatte (insges. 36 
Kulturbünde in 49 verschiedenen Gemeinden), kam es auf einer Tagung 27./28. 4. 1935 zum 
Zusammenschluß der jüdischen kulturellen Organisationen unter dem Vorsite Kurt Singers 
und in der Anwesenheit eines Vertreters der Staatspolizei (vgl. Jüdische Rundschau Nr. 38 
vom 10. 5. 1935). 

22 Vgl. Dokument Nr. 14 und 15. 
23 Identisch mit der Tätigkeit des Zentralausschusses der deutschen Juden, seit Ende 1935 

mit dem Jüdischen Winterhilfswerk. 
24 Dr. Felix Heimann war nach dem ersten Weltkrieg für den CV tätig und machte sich 

nach 1933 als Werber für den Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau einen Namen. Er ist in 
Deutschland umgekommen, nachdem er alle Auswanderungsmöglichkeiten ausgeschlagen 
hatte, was auf der Linie seiner 1935 vertretenen Auffassungen lag. 

25 Der Zentralausschuß für deutsche Juden für Hilfe und Aufbau wurde im April 1933 im 
Rahmen der Reichsvertretung als Zentrale Körperschaft der Jüdischen Sozial- und Auswan
derungsfürsorge begründet und befaßte sich neben den Unterstützungsfragen mit der Um
schichtung und Umschulung sowie mit der Auswanderung nach den nichtpalästinensischen 
Ländern. 

26 Vgl. Dokument Nr. 3. 
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und Sympathisierenden Geldsammlungen zur Förderung der Auswanderung, zum 
Bodenkauf in Palästina und zur Unterstützung des Siedlungswesens in Palästina 
durchgeführt27. Diese Geldsammlungen sind n i c h t genehmigungspflichtig, weil sie 
in einem enggeschlossenen Kreis von Juden veranstaltet werden. Auch von staats
polizeilicher Seite bestehen gegen diese Veranstaltungen keine Bedenken, zumal es 
sich um solche Fonds handelt, mit deren Hilfe die praktische Lösung der Judenfrage 
gefördert wird. Neuerdings hat die staatszionistische Organisation, die besonders er
folgreich auf dem Gebiete der Umschulung und Abwanderung tätig ist, die Erlaubnis 
zur Veranstaltung einer Sammlung „Keren Hamenorah"28 erbeten mit der Begrün
dung, daß die hieraus erworbenen Geldmittel uneingeschränkt der Umschichtung und 
Förderung der Auswanderung nach Palästina dienen sollen. 

Die Geldsammlung der staatszionistischen Organisation für den Keren Hamenorah 
ist zu gestatten und die unterstellten Dienststellen davon zu unterrichten, daß diese 
Geldsammlungen als n i c h t öffentliche nicht genehmigungspflichtig sind. 

I .A . 
gez. K l e i n 

D o k u m e n t Nr. 9 

Bayerische Politische Polizei München, den 30. Okt. 1935 
B. Nr. 19106/I/35 I 1 B. 

B e t r e f f : Redeverbot. 

Das am 17. 7. 1935 über den Juden, Rechtsanwalt Dr. Georg Lubinski29, verhängte 
Verbot der rednerischen und schriftstellerischen Betätigung wird mit sofortiger Wir
kung aufgehoben. 

Die Aufhebung ist erfolgt, weil Lubinski30 als ausgesprochener Anhänger der 
zionistischen Idee sich verpflichtet hat, die Auswanderung der Juden in Zukunft 
restlos zu propagieren. Die Tat, durch die das Verbot verursacht worden ist, erscheint 
durch die Dauer des Redeverbots hinlänglich gesühnt. 

I .A. 
gez. K l e i n 

27 Es handelt sich um Sammlungen im Zusammenhang mit dem Aufbau des Jüdischen 
Nationalfonds (Keren Kajemieth Lejisrael), die in Deutschland auf Grund der indirekten 
Unterstützung durch die Behörden 1935/36 ihre höchsten Einnahmen erzielen konnten (vgl. 
Richard Lichtheim: Die Geschichte des deutschen Zionismus, Jerusalem 1954, S. 263f.). 

28 Eine parallele Sammlungsaktion der rechts von den zionistischen Organisationen stehen
den revisionistischen Staatszionisten. 

29 Im Original irrtümlich geschrieben Lublinski. 
30 Georg Lubinski war Mitbegründer des Zentralausschusses der deutschen Juden für Hilfe 

und Aufbau, dessen Arbeit er seit Ende 1934 an erster Stelle übernahm und für dessen enge 
Zusammenarbeit mit der Reichsvertretung er sich eingesetzt hat. Als Sozialpolitiker war er ein 
energischer Anhänger der beruflichen Umschichtung und befaßte sich mit diesen Fragen 
auch im Rahmen der jüdischen Erwachsenenbildung (vgl. E. Simon: Aufbau im Untergang, 
Tübingen 1959, S. 38 sowie den Artikel Lubinskis (Giora Lotans): The Zentralwohlfahrtstelle, 
Publications of the Leo Baeck-Institut, Year-Book IV 201 ff.). Er ging 1938 nach Israel und ist 
heute unter dem Namen Giora Lotan Direktor der Sozialversicherung Israels und General
direktor des Wohlfahrtsministeriums. 
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D o k u m e n t N r . 1 0 

Bayerische Polit ische Polizei M ü n c h e n , den 3 . Dez. 1935 
B. Nr . 60453/35 I 1 B. 

B e t r e f f : Redeverbot . 

D e m Schrift leiter der Ze i t ung „Schi ld" des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten , 
D r . Hans W o l l e n b e r g 3 1 , Berl in , Metzstr . 8 1 , w i rd für den Bereich des Landes 
Bayern bis auf wei teres jedes Auf t re ten in öffentlichen u n d geschlossenen jüdischen 
Verans ta l tungen un te r sag t . 
G r ü n d e : Wol l enbe rg ha t sich i n le tz ter Zeit auf verschiedenen V e r s a m m l u n g e n des 
Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten i n e inem solchen M a ß e für das Verbleiben der 
J u d e n i n Deutsch land eingesetzt , daß seine we i t e re Tä t igke i t gee igne t ist, die M a ß 
n a h m e n der Re ichs reg ie rung hinsicht l ich der Judenfrage in e rheb l ichem M a ß e zu 
schädigen. 

I . V . 
gez. S t e p p 

D o k u m e n t N r . 1 1 

Bayerische Polit ische Polizei M ü n c h e n , den 6. März 1935 
B. N r . 17388/35 I 1 B. 

B e t r e f f : Hissen der Reichsflaggen durch Juden . 

H ie r is t mehr fach die Frage aufgeworfen worden , ob es den J u d e n ges ta t te t w e r d e n 
soll, an i h r e n W o h n u n g e n u n d H ä u s e r n die deutschen F laggen zu zeigen. Es w u r d e 
festgestellt , daß z. B. jüdische Kaufhäuser die Hakenkreuzf lagge h i ß t e n u n d dadurch 
U n r u h e i n der Bevölkerung he rbe i führ t en . 

D a nach den nationalsozialistischen Grundsä tzen Juden n ich t zur deutschen Volks
gemeinschaf t zählen, ist das Zeigen der Hakenkreuzf lagge durch sie u n a n g e b r a c h t . 
Auch k a n n i h n e n die Beflaggung m i t der schwarz-weiß-roten Flagge n ich t zugestan
den we rden . 

Die Beach tung dieser Grundsä tze ist m i t den h ie r fü r gee igne t e rsche inenden M a ß 
n a h m e n al lmähl ich durchzuse tzen 3 2 . 

I . A . 
gez. K l e i n 

D o k u m e n t N r . 1 2 

Bayerische Polit ische Polizei M ü n c h e n , den 20. M a i 1935 
B. N r . 18198/35 I 1 B. Vertraulich! 

B e t r e f f : Hissen der Reichsflaggen du rch J u d e n . 

31 Hans Wollenberg wurde nach dem Verlust seiner Stellung als Filmredakteur und Heraus
geber der „Lichtbildbühne" Berlin 1933 Schriftleiter der Zeitschrift „Schild", die energisch 
für die deutschbewußten Juden eintrat. Dazu vgl. Max Gruenewald: The Beginning of the 
Reichsvertretung, in: Publications of the Leo Baeck Institute, Year Book I (1956) S. 62ff. 
Wollenberg emigrierte 1938 nach England und starb 1952 in London. 

32 Gleichlautende Verfügungen der Geheimen Staatspolizeistellen ergingen unregelmäßig 
und wurden gelegentlich in der Presse mitgeteilt (vgl. die Notiz in der Jüdischen Rundschau 
Nr. 18 vom 1. 3. 1935 und den Leitartikel in Nr. 19 vom 5. 3. 1935. Vgl. Dokument Nr. 12). 
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Im Nachgang zur Entschließung der Bayerischen Politischen Polizei vom 6. März 
1935 B. Nr. 17388/35 I 1 B 3 8 und in Ausführung des Erlasses des Herrn Reichs
ministers des Innern vom 27. 4. 193534 wird hiermit folgendes angeordnet: 

„Größere Betriebe, insbesondere Fabriken, die sich in jüdischen Händen befinden 
und deren Belegschaft sich ausschließlich oder zum weitaus größten Teil aus Ariern 
zusammensetzt, sind berechtigt, bei besonderen Anlässen, insbesondere an nationalen 
Feiertagen, die Reichsflaggen zu hissen. Nach Möglichkeit soll in diesen Betrieben die 
NSBO.-Flagge aufgezogen werden. Nur wo eine solche nicht vorhanden sein sollte 
oder es ausdrücklich von der Belegschaft gewünscht wird, kann die Hakenkreuzflagge 
gehißt werden. Das Hissen selbst darf jedoch nicht durch den jüdischen Betriebs
führer oder seinen Stellvertreter vorgenommen werden, sondern hat durch Mitglieder 
der arischen Belegschaft zu erfolgen. Für die Wohnungen der jüdischen Geschäfts
inhaber und Betriebsführer gilt nach wie vor Flaggenverbot (Abs. II d. Entschl. vom 
6. 3. 35). 

Kleineren jüdischen Geschäften und größeren Betrieben mit überwiegend nicht
arischer Belegschaft ist das Hissen der Reichsflaggen in jedem Falle zu untersagen." 

I .V. 
gez. S t e p p 

D o k u m e n t Nr. 13 

Bayerische Politische Polizei München, den 11. März 1935 
B. Nr. 17422/35 I 1 B. 

B e t r e f f : Vereinsabzeichen jüdischer Sportvereine. 
Mit Rücksicht auf außenpolitische Fragen hat der Herr Reichssportführer nach 

Einholung der Zustimmung des Herrn Reichsministers des Innern die Bildung eines 
einheitlichen Reichsausschusses der jüdischen Turn- und Sportvereine angeordnet35 

und den dem Reichsausschuß angeschlossenen Vereinen die Vorbereitung und Be
teiligung an der Olympiade 1936 zugesichert. 

Gegen das Tragen von Vereinsabzeichen jüdischer Sportverbände durch aktive 
Mitglieder der der Reichsvertretung angeschlossenen jüd. Sportorganisationen sollen 
z. Zt. keine grundsätzlichen Bedenken erhoben werden36. Bei Anfragen von Vertre
tern der in Frage stehenden Sportorganisationen sind diese gleichzeitig darauf auf
merksam zu machen, daß das öffentliche Zeigen dieser Vereinsabzeichen die Gefahr 
von Ausschreitungen gegen ihre Träger in sich birgt und daher tunlichst Zurück
haltung geboten ist. 

I .A. 
gez. K l e i n 

D o k u m e n t Nr. 14 
Bayerische Politische Polizei München, den 1. Sept. 1935 
B. Nr. 19625/35 I 1 B. 

33 Dokument Nr. 11. 
34 Erlaß nicht veröffentlicht, aber auszugsweise in der Presse mitgeteilt (vgl. Jüdische 

Rundschau Nr. 35 vom 30. 4. 1935). 
35 Vgl. Dokument 14. 
36 Die Bedeutung der Vereinsabzeichen lag nicht zuletzt darin, daß ohne sie die jüdischen 

Sportler dem Verdacht ausgesetzt waren, sich als arische Sportler zu tarnen, was nahe lag, 
um den zahlreichen Beschränkungen zu entgehen. 
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B e t r e f f : Jüdische Sportabteilungen u. deren Betätigung. 
B e i l a g e : 1 Anweisung. 

Nach Mitteilung des Herrn Reichssportführers ist die den jüdischen Sportorganisa
tionen zur Vorbereitung der Teilnahme an der Olympiade 1936 zugesicherte Sport
ausübung und Austragung von Wettkämpfen in Bayern dadurch behindert, daß dort 
der Reichsausschuß jüdischer Sportverbände nicht anerkannt und lediglich der Landes
ausschuß jüdischer Sportverbände für Bayern zugelassen ist, in dem Assimilanten und 
Zionisten zusammengefaßt sind37. Dieser Landesausschuß ist von den internationalen 
jüdischen Sportorganisationen38 nicht anerkannt, so daß Wettkämpfe jüdischer 
Sportorganisationen mit den zum Landesausschuß gehörenden ausgeschlossen sind. 

Nach Ansicht des Herrn Reichssportführers stellt diese Maßnahme eine Behinde
rung der ihm aufgetragenen Durchführung der Olympiade 1936 dar. 

Um die reibungslose Abwicklung der Vorarbeiten für die Olympiade nicht zu 
hemmen, und um der jüdischen Auslandshetze den Boden zu entziehen39, wird den 
Makkabi-Organisationen und dem Sportbund des Reichsbundes jüdischer Front
soldaten40 in Bayern bis zur Olympiade 1936 die sportliche Betätigung erlaubt, ohne 
daß es einer Auflösung des Landesausschusses jüdischer Sportvereine in Bayern 
bedarf. 

Eine generelle Regelung des jüdischen Sports wird nach Ablauf der Olympiade 
erfolgen. 

I .V. 
gez. S t e p p 

Bayerische Politische Polizei München, den 1. Sept. 1935 
B. Nr. 19625/35 I 1 B. 

B e t r i f f t : Jüdische Sportabteilungen und deren Betätigung. 

Die antisemitischen Ausschreitungen der letzten Zeit sind in der ausländischen 
Presse aufgebauscht wiedergegeben worden. Das jüdisch beeinflußte Ausland hat 
diese übertriebenen Nachrichten zum Anlaß genommen, die Durchführung der 
Olympiade 1936 in Berlin in Zweifel zu stellen. So ist bereits aus interessierten Aus
landskreisen dem Herrn Reichssportführer der Vorschlag zu Verhandlungen mit der 
versteckten Absicht gemacht worden, die Olympiade nach Rom oder in eine andere 
Weltstadt zu verlegen. 

Nach dem Willen des Führers soll die Olympiade 1936 jedoch unter allen Umstän
den in Berlin stattfinden. Um ihre Durchführung nicht zu gefährden, erscheint es 
angebracht, den dem Reichsausschuß jüdischer Sportverbände angeschlossenen Sport
kreisen in Deutschland der von dem Herrn Reichssportführer zugesagten Betätigung 
bis zur Durchführung der Olympiade nach Möglichkeit Hindernisse nicht in den Weg 
zu legen. 

Es ist wiederholt berichtet worden, daß örtliche Stellen den jüdischen Sport durch 
Verbote und örtliche Auflagen unmöglich machten41. Diese Behinderung erscheint im 
Hinblick auf die gegenwärtige Lage insbesondere bezüglich der dem Reichsausschuß 
angehörenden Vereine des Makkabi Kreises und des RjF. unangebracht. 

37 Vgl. Dokument 1, wonach in jedem Ort nur ein Verein zugelassen war. 
38 Dem zionistischen Makkabi-Weltverband. 
39 Vgl. Lamm a. a. O., S. 100 sowie „Der gelbe Fleck", Paris 1956. S. 194. 
40 Vgl. oben S. 75. 
41 Material zur örtlichen Sportausübung in: „Der gelbe Fleck", S. 188ff. Vgl. auch Doku

mentensammlung a, a. O., S. 147. 
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Zur Sicherung der Durchführung der Olympiade 1936 wird bezüglich der Sport
ausübung der dem Reichssauschuß jüdischer Sportvereine angehörenden Sportkreise 
bestimmt: 

1. Jüdischen Sportorganisationen soll die Betätigung auf eigenen Sportplätzen nicht 
behindert werden. Wo ermietete Hallen oder Plätze benutzt werden, ist im Ein
vernehmen mit den zuständigen Stellen eine Regelung dahin zu treffen, daß die 
sportlichen Übungen und der Zu- und Abgang zu den Sportstätten ohne nähere 
Berührung mit den Nichtjuden reibungslos gesichert ist. 

2. Der Austragung von Meisterschaften und die Veranstaltung von Wettkämpfen 
jüdischer Sportvereine untereinander sollen polizeilicherseits nach Möglichkeit 
Schwierigkeiten nicht bereitet werden, sofern sich diese Veranstaltungen in ange
messenen Grenzen halten, Nichtjuden hierzu keinen Zutritt haben und Störungen 
der öffentlichen Ruhe und Sicherheit nicht zu erwarten sind. 

3. Jüdischen Schwimmabteilungen ist nach Möglichkeit eine beschränkte Betätigung 
etwa derart zu geben, daß ihnen an bestimmten Tagen bzw. Abenden die Be
nutzung von Schwimmgelegenheiten unter der Bedingung freigestellt wird, daß 
sich die Juden getrennt von Nichtjuden unter sich befinden. 

D o k u m e n t Nr . 15 

Bayerische Politische Polizei München, den 19. Okt. 1935 
B. Nr. 58242/35 I 1 B. 

B e t r e f f : Judengegnerische Tafeln und Aufschriften. 
Es ist unverzüglich dafür zu sorgen, daß judengegnerische Tafeln und Aufschriften, 

die einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllen oder streifen, unter allen Umständen 
entfernt werden42. 

Hierunter fallen vor allem Aufschriften wie „Juden betreten den Ort auf eigene 
Lebensgefahr", „Juden hinaus sonst . . ." und ähnliche mit einer Drohung verbundene 
Aufforderungen. Außerdem sind auch geschmacklose Darstellungen, z. B. Galgen, an 
denen ein Jude hängt, Karikaturen, auf denen ein Jude mit Gewalt hinausbefördert 
wird, und dergleichen zu beseitigen. 

Nicht zu beanstanden sind Tafeln und Aufschriften, durch die lediglich zum Aus
druck gebracht wird, daß Juden unerwünscht sind. 

Die zuständigen Parteidienststellen sind von dieser Anweisung zu verständigen48. 

I .V . 
gez. Stepp 

42 Vgl. Der gelbe Fleck, S. 160ff. sowie Dokumentensammlung a. a. O., S. 148ff. 
43 Für die Organisation der antijüdischen Beschilderung vgl. das im „Gelben Fleck" S. 167 

mitgeteilte Rundschreiben des Bezirkspropagandabüros der NSDAP Südhannover vom 28. Juli 
1935. 


